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zu sein, denn sie schickten einen Gesandten an Maximilian mit der Bitte, es
möge mit den gegen einzelne Standesgenossen eingeleiteten Prozessen eingehalten
werden. Die Antwort lautete derb abweisend, und als die Stände trotz
Maximilians Verbot die einlaufenden Steuern weiter zur Bezahlung der von
ihnen während des Aufstandes gemachten Schulden verwandten, erfolgten von
Wien aus Achtscrklärungen, Die Mehrzahl derer, die die Huldigung ver¬
weigert hatten, floh, die Zurückgebliebnen wurden verhaftet. Eine Bittschrift
an den Kaiser hatte keinen Erfolg, die Güter der Rebellen wurden eingezogen.
Bei denen, die im Lande geblieben waren, ging man später milder vor
und begnügte sich mit hohen Geldstrafen. Helmhold von Jörger wurde zum
Tode verurteilt, doch unterblieb auf Verwendung einflußreicher Verwandter
die Hinrichtung. Er starb 1623 im Gefängnis, sein Vetter Karl von Jörger
in demselben Jahre im Kerker zu Passau. Eine ganze Reihe von Namen
der gläuzendsteu Adelsgeschlechter verschwand aus der oberösterreichischenGe-

(Schluß folgt.

Die ^>age vom ^trandsegen und das Atrandrecht
an der deutschen Küste
Von Ludwig 'Kommer in München

(Fortsetzung)

>n den einnndsiebzig Strandungsfällen, die sich zwischen 1720
und 1744 an der ostfriesischen Küste ereigneten, erhielten die
Bergcr zweiunddreißigmal ihr Drittel des Strandgutes. Die
Güter, von denen sie ihren vollen Anteil erhielten, waren meist

! nicht besonders wertvoll. Ihr Anspruch auf den dritten Teil der
Waren in uaturg, wnrde nicht immer berücksichtigt, auch der Bruchteil mußte
sich Verkleinerungen gefallen lassen. Manchmal wurde bei der Verteilung
der Güter, wie es scheint, individualisiert, so erhielten von 2400 Apfelsinen
und Zitronen, die 1730 auf Juist geborgen wurden, die Berger nur ein
Achtel, die übrigen sieben Achtel der Fürst, ein andermal, als eine Ladung
Wein gestrandet war, wurden vor der Teilung Sekt und Rheinwein für den
Fürsten vorweggenommen und nur die geringern Weinsorten verteilt. In
andern Fällen wurden die Güter in drei Teile geteilt, zur Vermeidung einer
Ungleichheit losten die Vertreter der Regierung und die Insulaner, den übrigen
dritten Teil erhielt der Eigentümer des Gutes. Erhob dieser keinen Anspruch,
so erhielt der Fürst zwei Drittel, wovon er einen Teil der Armen-Strand¬
kasse zuzuweisen pflegte. Doch wurde nicht selten auch dann, wenn der
Eigentümer bekannt war und seine Rechte vertrat, zugunsten des Fiskus bei
der Verteilung individualisiert. So blieb von einigen Füssern Wein und
Branntwein, die 1737 auf Juist geborgen wurden, dem Eigentümer, einem
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Hamburger, nur ein Drittel des Branntweins, je ein Drittel Wein und
Branntwein erhielten die Berger, ein Drittel Branntwein und zwei Drittel
Wein fielen dem Fürsten zu. Wurde der Eigentümer durch einen geschickten
und energischen Mandatar vertreten, so fiel die Verteilung günstiger für ihn
aus. Er erhielt dmm gegen Bezahlung der Bergearbeit und eine meist nicht
gering bemessene Rekognition, die der „Hofstaat" und der Armcn-Strandkcisse
zukam, die Ware» in imwra zurück. Die Gruudlage dieser Vergleiche war
gewöhnlich der Gedanke, daß der Eigentümer nur auf ein Drittel seines
Gntes Anspruch hatte. Bei der Unordnung, die auf den Inseln herrschte,
wickelten sich diese Geschäfte nicht immer glatt ab. So erhielt ein Amster¬
damer zwar sein Drittel und ans Grund eines Vergleichs das Recht, die dem
Landesherrn und den Bergcru zukommenden zwei Drittel gegen Erlegung
„des bestimmten Werthes," im besten Falle also für die Summe, die er bis
dahin auf die Waren verwandt hatte, loszukaufen. Allein die Insulaner
hatten sich ihre „Portion" schon in imwrg, angeeignet und zum Teil ver¬
äußert. Die Regierung rügte das eigenmächtige Verfahren der Insulaner,
doch konute fie ihueu nur befehlen, die noch nicht verkauften Waren dein
Eigentümer „für den bestimmten Prciß" heimzugeben. Bei der Strandnng
einer Ladung Wein und Gewürze erhielten die Berger den dritten Teil des
Weines in nawrs, „außgenommen den 3<zot und Rheinwein." Diese reservierten
Güter fielen mit einem Teile der übrigen zwei Drittel der Gütermasse dem
Fürsten zu. Ein Teil von deu zwei Dritteln wurde verkauft, von dem. was
daraus gelöst wurde, erhielt der Eigentümer Äecluotis üsclucsirclis die Hälfte,
174 Gulden 7 Stüber, die andre Hälfte floß in die Armenkasse. Bisweilen
wnrden auch verschiedne Waren einer Ladung verschieden behandelt. So
wnrde, als im Jahre 1733 ein mit Indigo, Tabak und andern Waren be¬
frachtetes Schiff bei Norderuey strcmdete, „in Ansehung des Indigo mit dem
Nanö-it-u-io auf 800 fl. -«zeorcliret," die zur Armen-Strandkasse flössen. Die
übrigen Waren wurden verlauft und zwei Drittel des Erlöses eingezogen.
Ob das übrige Drittel den Bergern oder dein Eigentümer zufiel, ergibt sich
aus deu Akten nicht. „In Ansehung des Berger Antheilß aber ist an die
Beamte zu Lvruru rvseribiret worden, daß obgleich die Nami^wrii der
Insulaner auf ^oräerus^ um ^ der geborgenen Güter angehalten hätten, ihne
solches jedoch abgeschlagen und bedeutet sei, daß sie bei diese», Vorfall mit
einem billigen Berge-Lohn an Gelde, zufrieden sein müsten, und mit 1000 fl.
ostfr. sich begnügen könteu."

Der Landesherr betrachtete die clöterwiimticm des Anteils der Berger als
sein Recht, „als wornach bestündig auch bei größer« Strandnngen verfahren
sei." Als im Jahre 1739 bei Norderneh ein Schiff mit Leinen, Tischzeug,
Garn, Wachslichtern und andern Waren gestrandet war, schloß die Regierung
mit dem Mandatar der Eigentümer einen Akkord, wonach der Fürst und die
Strandkasse zweitausend Reichstalcr und die geborgnen Wachslichter in vg,wrg,
erhielten, und dem Mandatar gegen Erlegung von hundert Dnknten an die
regierende Fürstin dreißig der besten Garnituren des damastnen Tischzeugs
vou der Masse überlassen wurden. Von dem Reste bekamen die Berger ei»
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Drittel, die Eigentümer zwei Drittel. Die Bergekostcn für das Schiff und
das Geräte wurden vom Landesherrn festgesetzt, „damit lnsalg-ui nicht zuviel
nehmen durften." Der Mandatar mußte noch hundert Dukaten und die
Sporteln zahlen. Die Insulaner wurden noch dadurch verkürzt, daß die Re¬
gierung von dein Anteil der Berger siebenhundert Taler für den Kirchenban
zurücklegen ließ. Von einem Teile dieser Ladung, der nm Strande des
Bernmer Amts geborgen worden war, bcansprnchtc der Landesherr ein Drittel,
während die übrigen zwei Drittel dem Mandatar der Eigentümer überlassen
wnrden. „Als Beamte solches einsenden sollen, iLiuoustrirten sie wie es von
jeher gebräuchlich gewesen, daß sie mit den Bcrgern g,«zciuA!«zin xg,rwiu gezogen
und bathen da die Strandxortioruzn einen Teil ihres Fg-Wrii ausmachten ihnen
auch ihr Auteil vou dem Leinen zufließen zn laßen. Hieranf i'ssvribirt, wie
vermöge älterer und neuer Stranduugs Aetcn weder in frühern noch gegen¬
wärtigen Zeiten, den Bergern und den an derselben xorticm teilhabenden
Beamten und Gerichts Bedienten niemals selbst bei Strandnngen an den
Inseln der dritte Teil fest und pMirivo eingeräumet und zugestanden worden,
sondern wie durchgängig vornehmlich bei großen Strandungen das ihnen zu¬
gestoßene ciUÄuwm den befundenen Umständen nach vg-rilret habe, und die
LaudesHErrn sich nie der vstsriuing-tioii dieses cirumti begeben Hütten und
wie noch weniger die Strandnngen und Berglohn wegen der an den Deichen
angetriebenen oder in dem Haft (?) gefundenen Güter mit den Strand und
Bergungen auf den Inseln xarilloiret worden." Die gestrandeten Schiffe, die
noch abgebracht werden konnten, die Schiffsgeräte und das Privatgut des
Schiffers und der Matrosen wurden „gegen billiges Berglohn" dem Schiffer
zurückgegeben. Die Regierung wachte darüber, so gut sie konnte, und „moäv-
rirte," wenn es not tat, die Forderungen der Berger. Strandgut geringen
Wertes erhielten die Insulaner unverkürzt, so einmal verdorbnen „Raapsmnen,"
ein andermal naß gewordnen Tabak.

Natürlich suchten sie sich für die Verkürzung ihres Anteils, die fast zur
Regel wurde, schadlos zu halten. So kam es bei den Strandnngen zu Raub
und Diebstahl. Ihr Anspruch stützte sich auf die Seeusancen der Hansestädte,
die als einförmigen Lohn für die meist mühsame und gefahrvolle Arbeit der
Bergcr ein Drittel des geborgnen Gutes festsetzten, sodaß der Bergelohn bald
überreich und bald karg ausfiel. Der Ncgieruugsrat Greins, der in den
dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts das Amt Norden verwaltete,
bespricht diesen Punkt in einem Bericht an die fürstliche Negierung folgender¬
maßen: „Bey kostbare» und wenig Mühe erfordernden Stücken, scheint die
Forderung des dritten Theils, insonderheit in Absicht Derer, die den Verlnst
leiden, unbillig zu seyn. Ich bin auch, soviel mich betrift, mit dem xriuvipio,
<iuc>ä Ätllioto uon sit suläsucig. sMotio, einstimmig: Hingegen wird in gnädigste
vonsiclöriiliori zu ziehen seyn, daß die Insulaner mit dem dritten Theil zu¬
frieden seyn müssen, wenn solcher anch den wenigsten Theil ihrer Arbeit be¬
zahlen tonte. . . . Solten die Insulaner in dem Berglohn ihrer Meinung
nach zu sehr beturtzet werden, muß man besorgen, daß sie bey gefährlichen
Umständen, und harten Stnrm-Wetter, da es mannichmal ans ihre Schiffe
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und Leben ankommt, bey Strandungen nicht so ernstlich zugreiffen auch Menschen
und Waaren retten werden. Und obgleich der Insulaner Pflicht mit sich führet,
in Schiffbruchs- und Strandungs-Füllen uach Möglichkeit zu bergen; sc> ist
doch leicht zu ermessen, was in Gefahr nnd Nothfällen, worin die äußerste
Kräfte anzuspannen sind, unter der Aufsicht eines Vogts an einem öfters nicht
abzusehenden sich weit «zxtenäirenden Strand mit unwilligen Arbeitern und
Helfern zu salviren stehe."

Als im Spätherbst 1744 Ostfriesland unter die preußische Regierung kam,
wnrde zwar, vermutlich um die Assimilation des neuen Laudesteils uicht zu
erschweren, uicht sofort die treffliche, seit 1743 auch am pommerschen Strande
geltende Strandungs - Ordnung für das Königreich Preussen vom 10. No¬
vember 1728 eingeführt, doch wurde der harte vstfriesische Strandbrauch ge¬
mildert. Das Strandgut wurde auch jetzt noch in drei Teile geteilt, aber der
Begriff der Strandfälligkeit wurde eingeschränkt. Die Güter eines Schiffes,
das wieder flott wurde, galten nicht als strandfällig. Die Insulaner erhielte«?
für ihre Vemühuugeu um ein solches Schiff nur einen von der Regierung be¬
messenen Bergelohn. Der Grundsatz, von dem die preußische Verwaltung ge¬
leitet wurde, geht aus einem 1760 erfolgten, den Anspruch der Jnsulauer auf
das Drittel des Strandguts in imwr^ zurückweisenden Bescheid der ostfriesischen
Krieges- und Domainen-Cammer hervor. Es heißt darin, „daß die Insulaner
nie ein Recht hätten, ?, in iwwr-r zu xru.st6näiren; der gemachte g-e-vorä auch
gantz billig sei, zumahl S- (?) K. Maj. das Strand-Recht überhaupt nicht nach
der äussersten Lixorir, anßgeübt wissen wollen." Gewöhnlich teilte die Ne¬
gierung die Summe, womit der Mandatar der Eigentümer die Güter auslöste,
mit den Bergern. Die Ansprüche der Insulaner auf ein Drittel des Strand¬
gutes und besonders auf ein Drittel m imwra wurden regelmäßig zurückge¬
wiesen. Wollten sie sich uicht zufriedengeben, so wurde ihnen angedroht, daß
sie ein Kommando auf ihre Kosten zum Gehorsam bringen solle. Die Strnnd-
vögte auf den Inseln waren den Insulanern gegenüber machtlos und konnten
den Fiskus uicht vor Schaden schützen. Traf einer die Insulaner bei Strand¬
diebstühlen, vder faud er bei Visitationen Strandgut in ihren Häusern, so be¬
gegneten sie seiner Aufforderung, das Gut abzuliefern, mi't Hohn und Drohungen.
Sie zogen die Glocke, riefen dadurch die Gemeine zusammen und verteilten die
„Strandportionen." Und wer wollte ihnen nachweisen, daß das verteilte Gut
nicht aus einer Tiefe von zehn Faden geborgen fei? Nach der Strandungs-
vrdnnng des Fürsten Georg Albrecht vom 11. Februar 1728 war aus solcher
Tiefe geborgnes Strandgut freies Eigentum der Berger, wenn die Eigentümer
es nicht zurückforderten. Diese „Verordnung wegen der Strandungen und ge¬
strandeten Gühter auf der Jnsul Mst, vom 11. ^svr. 1728" vertritt mit trost¬
loser Nüchternheit das fiskalische Interesse. Die Begriffe Retten und Menschen¬
leben kommen darin nicht vor, es ist nur von der Bergung gestrandeter Güter
die Rede. Eine Bergleichung der ostfriesischen,zunächst für Juist bestimmten,
doch wohl auch auf den übrigen Inseln geltenden Strandungsordnung mit der
nur neun Monate jüngern preußischen beleuchtet den Kultnrunterschicd, der die
vstfriesische und die preußische Regierung im Jahre 1728 trennte.
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Die ostfriesischc Straudungsordnung schärfte den Insulanern ihre Pflicht,
bei Strandungen zu bergen und in allen Angelegenheiten der Bergearbcit und
des Strandguts dem Vogte zu gehorchen, mit strengen Worten ein, verbot
„ eigenmächtige Znsamnienrottirung," das „Strand-Lauffeu" und das Verschleppen
der gestrandeten Güter bei fünfzig Gulden Strafe uud bestimmte, „daß von
denen Gütern, so außerhalb denen Watten anff der wilden See in Gegenden,
weit vom Lande, und, wo bey der Ebbe, das Waßer zehn Faden tief ist, ge¬
borgen werden, wenn sich der rechte Eigenthumes Herr nicht meldet, die Bergere
nur Theil an Uns herauszugeben gehalten, die übrige H Theile aber für
sich zu behalten, befugt, wann aber der rechte Eigenthnms-Herr sich angiebet,
von solchem ihrem Z Theile den einen dritten Theil demselben abfolgen zu
lasten, schuldig seyn sollen: Sonsten aber, und wann die Güter näher am
Strande vder wo das waßer bey Ebbe Zeiten unter zehn Faden tieff ist, oder
auf den Watten geborgen worden, soll es nach dem oräirmirem Strandrecht
gehalten werden." Georg Albrechts Sohn, Karl Edzard, erneuerte diese Ver¬
ordnung und bestimmte, „daß sie alle Jahr am Zweydeu Feyertage des Christ-
Festes auff der Insul M8t von der Kautzel solle xudliviret werden."

Für die preußische Strnndungsordnung ist schon die Überschriftdes zweiten
Kapitels „Was für ^rsseÄutionsL gegen die Strandungs-Gefcchr zn beobachten"
charakteristisch. Hier ist von dein Bcmkenwesendie Rede, von dem Wachdienste
der Strandreiter, von den schweren Pflichten der Lotsen, die nicht das eigne
Urteil, sondern uur das Gutachten der erfahrensten Seeleute auch bei offen¬
barer Todesgefahr von dem Zwange befreite, zur Führung eines in Not be¬
findlichen Schisfes hinanszugehn. „AM Strande sollen die Strand-Nenter
nnd (Lizent-)Cammer-Kuechte sich bey aller Gelegenheit des Strandes so viel
möglich erkundigen, die gefahrlichstenOerter wohl anmercken, auch insonderheit
bey stürmigen Wetter den ihnen angewiesenen Distriet fleißig bereuten, nnd
da sie einige in Gefahr seyende Schiffe bemercken, alles mögliche thun, umb
sie von der Stranduug oder wenigstens von gefahrlichsten Orten abzuhalten,
mithin bey zeiten alles zu veranstalten, was zur Rettung der xerivlitirenden
Schiffe, Menschen und Güter vou nüthcu und möglich ist." Übermäßig große
Bergegelder, die von den Strandbewohnern mit den Schiffbrüchigen „unter
der Bedrauung sie zu verlassen" vereinbart waren, brauchten die Geretteten
nach einer Bestimmung des dritten Kapitels „Wie man sich bey ereignender
Strmidungs-Gefahr zu verhalten" nicht zu bezahlen.

Die bei einer Strandung anwesenden Strandbedienten waren verpflichtet,
„das Bergelohn zur Stelle zn rsAuliren, und die vernnglückte See-Leute mit
denen Bergenden desfalls so viel möglich in der Güte zn vergleichen, auch
pflichtmäßig dahin zu sehen, damit die arme nothleidende Leute nicht über¬
setzet, und mit unbilligen Unkosten beschweret werden." Das Bergegeld sollte
so bemessen werden, „daß solches höchstens das dritte Theil des Werths der
geborgenen Güter niemahlen übersteige." Beamte, die in den Dörfern ge-
stohlnes Strandgut finden, sollen mit dem vierten Teile des Gefundnen be<
lohnt, Stranddiebe nnd Straudräuber „au Gut auch Leib und Lebeu nacl
Bewandniß der Umstände" gestraft werden. Das geborgne Gut soll den, be
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der Strcmdung anwesenden Eigentümer gegen Bezahlung der Zollgebühren,
des Bergelohns und der sonstigen Kosten übergeben, für den abwesenden oder
unbekannten „Jahr und Tag" aufbewahrt werden. Erhebt innerhalb dieser
Frist nach dreimaliger Bekanntmachung des Strandungsfalls niemand Anspruch
auf das Strandgut, so soll es verkauft und „Seiner Künigl. Majeft, ver¬
rechnet . . . werdeu." Ob verspätete Ansprüche noch berücksichtigt werden sollen,
entscheidet der König.

Die preußische Regierung Hütte sich durch den Versuch, diese den bis¬
herigen Gepflogenheiten so schroff widersprechendeStrandungsordnung in Ost¬
friesland einzuführen, einen großen Teil der neuen Landeskinder zu Feinden
gemacht. Schon die vorsichtigen Änderungen, die sie an dem ostfriesischen
Strnndbrauchc vornahm, riefen bei den Jnselfriesen nicht nur heftigen Wider¬
spruch, sondern offnen Widerstand hervor, und nicht immer scheint sie in dem
Kampfe mit den neuen Untertanen Siegerin geblieben zu sein.

Die in der preußischen Stranduugsordnuug enthaltne Bestimmung, daß
die geborgnen oder am Strande gefundnen herrenlosen Güter zur Sicherung
so bald als möglich nach der uüchsten Lizentstadt gebracht werden sollten,
wnrde auch in Ostfrieslaud geltend gemacht. Die Regierung ordnete an, daß
bei Strcinduugeu die ganze Strandgutmasse, wenn der Eigentümer unbekannt
oder nicht vertrete» sei, nach Norden geschafft, hier öffentlich verkauft und zur
Bezahlung des Anteils der Berger und der sonstigen Kosten verwandt werde.
Der drohende endgiltige Verlust des schon unter der vstfriesischenRegierung
viel umstrittnen Strandgutdritteils in imtnra, erbitterte die Insulaner aufs
höchste. Ein Versuch des Großkanzlers von Coeccji, die nach Aurich vorge-
ladnen Altmnuner der Juister „zurechte zu weisen," blieb erfolglos. Als bald
danach ein mit Eisen und Weizen beladnes Schiff nnf Juist strandete, weigerten
sich die Insulaner zn bergen, sodaß die wertvolle Lndnng ganz verloren ging.
Ob sie wenigstens die Besatzung retteten, ist aus den Akten nicht klar. Darauf
soll uach einer Aufzeichnung des vr. nwä, Wenckebach,der 1750/51 auf Juist
war, den Insulanern durch einen Beschluß der ostfriesischen Kammer wieder
erlaubt worden sein, „den ?> Berger Anteil in auf der Insel zurück zu
behalten." Dem widersprechen allerdings Kammerbescheidevom Jahre 1760,
die den Anspruch der Borkumer auf das Strandgntdritteil in rmwm zurück¬
weisen und dem Amtsverwalter Damm zu Norden in Aussicht stellen, „daß,
wvferu die Insulaner sich ferner wiedersezlichbezeigen mögten, ein Commando
Sie auf ihr Kosten, zum Gehorsahm bringen solle." Es blieb bei dieser
Drohung. Deuu das gewaltige Ringen gegen halb Europa ließ Preußen zur
Beseitigung der Willkür, die auf denn Strande des entlegnen Gebiets herrschte,
keine Kräfte übrig.

So liegen auch unter der ersten preußischen Herrschaft schwere Schatten
nnf deu ostfriesischen Inseln. Zu Anfang des Siebenjährigen Kriegs war
in den Wintermonateu, wenn die Stürme den Strand mit Schiffstrümmern
und Gütern deckten, auf Juist ein Soldat stationiert, um dem Strandvogt zu
helfen, „die Insulaner beh denen Strandungen in Zaum zu halten." Der
Vogt Oltmann Dircks auf Juift war den Übergriffen der Insulaner gegenüber
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machtlos. Mehr als einen Mann konnte die Kriegs- und Domäncnkammer
zn Aurich, wie es scheint, zur Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität nicht
auf die Insel entsenden. Oltmann Dircks war nach dem Urteile des Amts¬
verwalters Damm „sehr ungeschickt und sehr versoffen." Damm läßt uns in
einem Berichte, den er am 25. Januar 1770 der Kammer zu Aurich erstattete,
einen tiefen und sehr unerfreulichen Blick in die Strandverhältnisse auf der
Insel Juist tun. Es heißt in diesen. Schreiben: „Gar seltene Exempel,
wenigstens auf ^ui«t, werden es gewesen sein, daß Prediger und Vogd in
guter Hg.rmon.io gelebt haben, jeder hat seinen Anhang unter den In8ulg.uern,
und diese scheinen durch ihre Klatschereyen die Uneinigkeitgerne zu stiften uud
zu unterhalten. Der Prediger will sowohl von dem Strande das seine, als
der Vogd haben, die Strandxorti0n.cn dererselben ist vorhin der grvseste Theil
ihres Lg.1g.rii gewesen. (Der Prediger bezog als festen Gehalt rund 30 Taler,
der Vogt 19 Taler) .... vor die eine oder zwey Kühe haben sie kein Wcidc-
gcld, itsm wenn sie etwa ein Schaaf halten. Heu haben sie vor Zeiten auf
der Jnsul Lg.n.6 genug machen und holen können. Lcbensmittel sind auf
dieser Jnsul äußerst theuer, da ihnen nichts zuwächst, als ein bisgen arm¬
seliger Brann-Kohl, und im Sommer haben sie Milch von ihren Kühen und
Schaafen; Eyer Geld wird zwar von den Ins. bezahlt, aber es sind blutwenig
VögelEyer dort zu finden, so gar glanbe nicht mahl, daß ein Kind oxxrsk
darauff ausgehen wird, umb VögelEyer zu suchen. . . . Die Strand g.ot.g>
werden geben daß alles, was an dieser Jnsul getrieben, und keine Kauffmanus
Waare gewesen, unter Prediger Vogd Kirch nnd Armen vertheilt, und dem
Amtsverwalter Vor seine Portionen, wann mahl ein brauchbahres Stück Holtz
geborgen, solches am Deich gesanndt sehe. Also ist es bey des Vogdts Lolenii
Zeiten ohne den allergeringsten Widerspruch gehalten, obgleich dieser mit dem
Prediger Lo^unFg. auch eben nicht gut Freund war. Als man den wunder¬
lichen Vogd aus Niu-Milmv, weil man dorten oder vielmehr niemand mit Ihn
fertig werden könndte, den Oltmann virol« mir auff der ^rrist zum Vogd
hinsanndte, meinete derselbe: alles gehöre Ihm, was er nur sahe. Er war
in beständigen Streite mit dem Prediger und Indianern zu meinein gröscsten
Verdruße. Alles was ich auch that umb Sie auszusöhnen war vergeblich.
Oltinan war blutarm, ich cksolgrirte, daß wann eine Lmclor See Tonne, oder
andere, oder Dryff Baacken geborgen wurden, ich keiue 10 Portionen, sonderu
nichts mehr dann der Prediger oder der Vogd verlangte, nnd also ist es vor
dieses Vogdts lI'«zIäb.gu8Ln) Zeiten, nämlich als Olt: virl« Vogt war, gehalten.
Der Prediger Lc^nnSg. ist über diese mit denn Oltman gehabte offtcrc Ver-
drieslichleiten, so Ihn äußerst odgArinirten mit Tode abgegangen, nnd als
Oltinan einen Schiffer Ug.rc.u8 voäbsr^ mutwilliger weyse mit seinen Leuten
umkommen laßen, weil Er kein Pfehrd hergeben wollen, die Leute zu retten,
obgleich der Prediger Vsontmim u die 1ntv.lg.ner Ihn gebeten n vor das
Pfehrd einstehen, auch einer damit an das etwa auff 40 Schritte von Ihnen
liegende Schiff reiten woltc: So gerieht Er in Inquisition, es waren schon
eine große Menge Zeugen abgehöret, welche alle gegen Ihn aussagten; es
wurde Ihm angst; er reiscte ausf ^.urioli, und möchte mercken, daß es sehr
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windig für Ihm aussah; Er lahm in Mräon u wolte nach ^uist gehen, u
starb zn rechter Zeit. Nachher ist ?slälmus«zn Vogd geworden, mich dieser n
der Prediger scheinen die beste Freunde nicht zu seyn. Zur Probe, und daß
der Prediger allerdings eine äsoision verlange, lege deßen Bericht ä, cl. 10. Jan:
allemnthgst an. Daß der Mastbaum, deßeu in diesem Schreiben erwehnet wird
wieder fortgetrieben, solches wird dem Vogd eben so leyd, als dem Prediger
thun. In der nnvcrmnhteten und gcmtz außerordentlichen hohen Flnht von
4 auff d. 5!^ Jan: soll dieser Mastbaum weggetrieben sehn."

Das erwähnte Schreiben des Predigers vom 10. Januar habe ich nicht
gefnnden. Ein an Damm gerichtetes, mit diesem Berichte vielleicht identisches
Schreiben des Predigers Lciner vom 18. Januar enthält die charakteristischen
Sätze: „Nnn hat der Voigdt diesen Winter schon 3 Einder Seetonnen, mit
Kette geborgen, so wie vor zweh Jahr einen, ein schön Aootäsut, wenn er es
so behalten wird, ich denke aber, daß Ew. Wohlgeb: ihm ein anders erklären
werden . . . Der neulich gestraudete herrliche Mast ist wieder fort, da er doch
so schön ohne Pferde und Wagen hätte aufs land gebracht werden können,
er sol unten, wie eine Saltztoune dick und über 50 Fuß lang gewesen seyn.
. . . ?. 8. ich verlange recht nach denen Zeitungen. Die holländischen halten
Ew. Wohlgeb. wohl nicht, sonst möchte mir selbige gleichfals gehorsamst aus¬
gebeten haben." In seinem Rechtfertigungsschreiben wirft der Vogt Feldhauseu
dem Amtsverwalter Damm vor, daß er alles für sich beanspruche. Die Tonnen
fielen nicht nnter das Strandrecht, da die fünf Taler, die die Stadt Emden
für eine geborgne Seetonnc zahlte, nur ein Arbeitslohn seien. Die von Damm
befohlne Verteilung der sogenannten Kleinigkeiten unter den AmtSverwalter,
den Prediger, den Vogt und die Kirche beeinträchtige ihn bei seinen geringen
Einkünften sehr. Er zählt die Anteile des Amtsverwalters und des Predigers
auf und klagt: „ , . . . ich kann nicht absehen wie der Amtsverwalter und
Prediger ein mchres xr^swuliren können, wenn ein Vogt auf der Jnsul ^uist
mit seiner ?g.iuiliö Ehrlich bestehen soll, außer meinen geringen gehalt Von
19. rthlr. kan ich jährlich meine Gerichtsgebühren auf keine halbe Pistohle
baares Geld rechnet!, und alles was ich Von denen Streitigen Kleinigkeiten
seit imirc» 17V5. habe machen können beträget jährlich nicht einmahl 10. Nthlr."
Der Vogt verdient auf Juist mit Hökerwaren bei weitem nicht so viel wie auf
Norderney uud Borkum, „weil ^uisr nicht an der ?alZg.Ag lieget, so daß frembde
Schiffe daselbst anlanden und ihre Provision einnehmen können, anch fast alle
Einwohner Schiffer und kaum ztel vom Jahre zu Hanse sind, und wenn sie
zurückkommenfast alle Höckerwaaren die sie daß jähr durch nöthig haben selbst
mitbringen." Der Amtsverwalter gründet seine Ansprüche auf den zn den
Zeiten des Vogts Bolenius auf Juist üblichen Verteiluugsmodus, nach dein
bei Strandungen der Amtsverwalter neun, der Pastor zwei, die Kirche und
die Armen ebenfalls zwei, der Vogt drei Portionen erhalten sollten, das
Treibholz „von etwaigen Werth" ebenfalls zur Verteilung kam und nur „alt
Teich Holz einige wenige Stücken" dem Vogte znfielen. Schlimm ist der Vor¬
wurf, den der Amtsverwalter gegen den Vogt erhebt: „Es wehen Wohl Sand
Dünen, aber kein so kostbahres Hauß in 4 Jahr auf ssuist zusammen." Da



206 Die Sage vom Strandsegen und das Strandrecht an der deutschen Rüste

die Umfrage, die die Kammer bei den Strandbeamten anstellt, ergibt, daß ans
Borkum nach der „Lorlcoiirmsr Rolle oder OicllnWt« am 14. 1682"
„Von Wracken" der Vogt vier, der Pastor und der Schulmeister je zwei Teile,
die Kirche und die Armen nnd alle übrigen Insulaner einen Teil bekamen,
das der Gemeinde zukommende Wrackholz gegen eine Pachtsumme von zehn
holländischen Gulden, die Kleinigkeiten aber ohne Entgelt dem Vogte über¬
lassen wurden, auf Langeoog der Vogt eine doppelte Portion erhielt, das
übrige Strandgut unter die Haushaltungen verteilt wurde, auf Spiekervog
Prediger und Vogt je eine doppelte Portion erhielten, die Insulaner den
ihnen zufallenden Rest, der die Mühe des Verteilens nicht lohnte, der Kirche
schenktenund die Beamten ans die Kleinigkeiten fast ausnahmslos „gäntzlich
i'örmnoüret" hatten, so gibt die Kammer, in der Hauptsache uach der Borkumer
Rolle, dem Amtsverwalter am 13. Juni 1771 folgenden Bescheid: „Von ge¬
strandeten See Tonnen soll niemand, als der solche birget und dazu hilft,
partioipiron. Von altem Holtz und anderen Kleinigkeiten, nemlich von Wracken,
Pfahlwerck. Brettern, Rudern, Schwersten, Stücken Seegel Tuch, Tau und
altem Eisenwerckdie nicht i'sczwiriirör, werden, auch der Mühe nicht verlohnen,
daß man sie zum besten der Armen-Strand-LIalZs verkauftet, könnet Ihr gleich-
fals nicht xroütirsn, weilen deren geringer werth nur eine Vergeltung der
daran verwandten Mühe ausmachet und zum LonlaAsinent des Vogts und
inlullmör gereichet. Wenn solches aber eine (juMtit«t ausmacht, so sollen
davon allein der Prediger, Vogt, Schulmeister, die Kirche, die Armen und die
Haushaltungen welche zum Bergen behülflich gewesen, ihre ^ortwuss erhalten.
Werden hingegen einzelne kleine Stücke so nur zum Brennen gebraucht werdeu
können, geborgen, so soll entweder der Vogt oder auch derjenige Insulaner
solche erhalten, der selbige wegtragen kann und will, ohne sie zu zerhauen.
Damit aber unter dergleichen geborgenen Kleinigkeiten, welche wie vorgedacht,
von denen Insulanern getheilet werden sollen, keine neue oder imxortMtö
alte Sachen untergeschlagen werden, und Ihr allenfalls deshalb eine Unter¬
suchung anstellen könnet: So ist unser allgdster Wille, daß solche Bergungen,
ehe zur Theilung geschritten wird, Euch zuförderst gemeldet werdeu sollen."

Der Streit zwischen den Strandinteressenten war geschlichtet, aber der
Friede war nicht hergestellt. In einem Berichte vom 28. September 1772
beschwert sich der Amtsverwalter bei der Kammer über das grobe Betragen
des Vogts. Er stellt der Kammer anheim, die Kosten für Fuhren usw. bei
Kleinigkeiten von dem ganzen Ertrage abzuziehen, uud begründet seinen An¬
trag mit den Worten: „Des ^uistsr Predigers größester Theil seines Lglg-rü
sollen eigentlich die Strandxortionss ausmachen, und Kirche und Armen auf
der Jüist haben keine andere Einkünffte als das wenige KlingbeutelGeld,
und was der Strand einträgt. Wolte nun der Amtsverwalter von solchen
Strcmduugen Seine zehn Theile fodern, wenn der Vogdt znfoderst von dem
Gantzen, ohn gcfer die Helfftc an Kosten abgezogen, So würden der Prediger
und Kirche und Armen, ein sehr geringes erhalten." Es wurde auch am Ende
des achtzehnten und in den ersten Dezennien des neunzehnten Jahrhunderts
nicht Friede auf den Inseln. Das fremde Gut brachte den Insulanern kein
Glück. Der alte Kampf der Berger um ihr Strandgutdrittel in lUlwra dauerte
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fort. Da die Regierung nach vorübergehenden Zugeständnissen immer wieder
den Transport des Strandguts nach Norden anordnete und die Insulaner
zur Bezahlung eines Drittels der Transportkosten heranzog, wurde der Anteil
der Insulaner stark vermindert. Für die Arbeit, die ihnen aus dem Bergen nnd
dem Wiedereinladen des Strandguts erwuchs, und für die Kosten des Trans¬
ports nach Norden bot das seit 1781 durch den Abzug von zehn Portionen
für die ostfriesischeKriegs- nnd Domänenkammer geschmälerte Drittel des
Reinertrags, das ihnen nach dem Verkaufe der Strandgüter zugewiesen wurde
und nicht selten nur ein Viertel war, nach ihrem Ermessen besonders bei
„kleineu unerheblichen Strandungen" keine Entschädigung. So erhoben sie
mit lauten, zornigen Worten Protest ans Protest gegen die Schmälerung
ihres Rechts. Sie machten es der Regierung sehr schwer, die vorsichtige Hal¬
tung, die sie gegenüber dem ostfriesischen Strnndrechte beobachtete, beizubehalten.
Die Hauptaufgabe der preußischen Regierung, die Angleichuug des nenen
Preußenlandes an das alte, gebot ihr die Schonung eines Brauchs, der so
fest in dem zähen Volkstum Ostfrieslands wurzelte. Der Notwendigkeit, das
Zusammenwachsen des neuen Landes mit Altpreußen zu fördern und vor
Störungen zu bewahren, mußte der Wunsch, die Strandungsordnung, womit
das damalige Preußen seiner Zeit vorausgeeilt war, nach Ostfriesland zu über¬
tragen, zunächst weichen. Dennoch bekämpfte die neue Regierung das rück¬
ständige vstfriesische Strandrecht mit einer Zähigkeit, die der seiner Verteidiger
gleichkam. Die Verfügungen, daß das Strandgut nicht auf den Inseln in
imwnt verteilt, sondern nach Norden geschafft, verknust nud in Geld verteilt
werden solle, daß die Insulaner das geborgne Strandgut wieder einladen und
einen Teil der Kosten des Transports tragen sollten, die allmählich zur Regel
werdende Gepflogenheit, nicht den wirklichen Wert des Strandgutes zu be¬
anspruche», sondern mit dem Eigentümer eine Art Lösegeld zu vereinbaren,
dessen der Armenstrandkasse und den Bergern zufallende Hälften weit ge¬
ringer waren als ein Drittel der Mafse, endlich der Anspruch, den die ost¬
friesische Kaminer auf zehn Portionen des Anteils der Berger erhob, all diese
Änderungen, die die Strandguternte allmählich zu einem oft kaum mehr der
mühe- nnd gefahrvollen Bergearbeit entsprechendenArbeitslöhne herabdrückten,
scheinen darauf berechnet gewesen zu sein, die wirtschaftliche Bedeutung der
Strandguternte unter möglichst weitgehender Schonnng der Form des Brauchs
allmählich zu vermindern, zugleich aber die Ersetzung des Strandgntdrittels
durch einen Bergelohn nnd damit die Einführung der preußischenStraudungs-
ordnnng vorzubereiten. So scheinen anch die Insulaner das Borgehen der
Regierung aufgefaßt zu haben, daher der laute Zorn, der aus ihreu Protesten
gegen die Eingriffe in ihr Strandrecht klingt. Es ist möglich, daß ihre
zornigen Proteste Friedrich dem Großen noch in seiuen letzten Lebensjahren
zu Ohren kamen. Vielleicht waren es aber auch auf Vorgängen in Ostfries¬
land beruhende Klagen von Kaufleuten über Strandrcchtsexaktionen an der
preußischen Küste, die seine immer wache Sorge auf die in seinen alten
Küstenprovinzen schon lange musterhaft geordneten Strandverhältnisse lenkten.

In einer die Kombination des OstprcußischenKommerzien- und Admirali-
tätskolleginms betreffenden Kabinettsorder ä. cl. Potsdam den 25. Juli 1783
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spricht er sein Befremden aus, daß in dein miteingereichten Reglement gar
nichts von der Strandung, „wenn nehmlich Schiffe, an einer Küste wie in
Preussen stranden, und wie es dabey zu halten," erwähnt wird, und führt
dann fort: „Das ist aber eine nötige Sache und muß deren allerdings darm
mit Erwehnnng geschehen. Denn Ich will die, an einigen Orten, gebräuchliche
übele Gewohnheit, daß wenn ein Schiff das Unglük hat, zu stranden, die
KttstenBewohner, sich dessen sammt der Ladung, soviel sie davon, nur retten
könneu, ganz und gar zueignen, und das unglütliche Schiffs-Bolk neckend
und blos, fvrtschikeu, weder in Preussen noch in Pommern, gestatten; Viel¬
mehr sollen die Leute an den Küsten schuldig und gehalten sehn, beh solchen
Vorfällen, dein verunglükten Schiff, auf das schleunigste zur Hülfe zu kommen,
und alle Meuschmö gliche Mühe anzuwenden, nmb von deu Güthern und
Waaren aus dem Schiff, so viel zu bergen und zu retten, wie sie uur können,
ohne das mindeste davon sich zu zueignen, sie sollen auch hiernächst, für die
geleistete Hülfe, keine übermäßige Forderungen machen, sondern mit einer
billigmäßigcn Bezahlung für die Arbeit, sich begnügen, die vbengedachteS
tüolleMiin, rsAuliren kann."

Die Erhebungen, die darauf der Kanzler von Carmer durch die ost¬
preußische Regierung, das Kvmmerzien- und Admiralitätskollegium und den
Köuigsberger Magistrat vernustaltete, ergaben, daß Schweden, Dänemark,
Schleswig-Holstein, Kurland nnd Ostfriesland, trotz seiner Zugehörigkeit zu
Preußeu, noch das Strandrecht handhabten und durch preußische Nctvrsions-
maßregeln getroffen werden konnten. Auf die von der pommerschenRegierung
gestellte Frage, ob der König durch seine Kabinettsorder die in seiner Deklara¬
tion der Strandungsordnung erwähnten Netorsionsmaßregeln aufgehoben wissen
wollte, scheint jedoch keine Antwort mehr erfolgt zu sein. Auch ob und wie
der Magistrat von Königsberg auf seinen Antrag, das Strandrecht in Kur¬
land durch eine Konvention zu beseitigen, beschiedenwurde, konnte ich nicht
feststellen. Der müde König schloß die Augen. Am Strande des vom Stamm-
laude so weit entfernten Gebiets an der Eins Ordnung zu schaffen, blieb
andern Kräften und Zeiten vorbehalten. Doch ragt in die letzten Jahre des
Königs noch der Beginn einer höhern Auffassung der Pflichten gegenüber
dem mit der See ringenden Nächsten. Fast schien es, als sollte die muster¬
hafte Strandungsordnung Friedrich Wilhelms des Ersten von seinem Sohne
durch die Schaffung von Nettungseinrichtungen auf die Stufe unsrer Zeit er¬
hoben werden, als der Kolberger TuchmachermeisterEhrgott Friedrich Schaefer
im Jahre 1784 seinem König ein Verfahren zur Rettung Schiffbrüchiger vor¬
legte und der greise Herrscher die Erfindung prüfen ließ. Doch damit waren
der König und der Bürger ihrer Zeit vorausgeeilt/")

*) Vergleiche den Aufsatz: „Zur Geschichte des Rettungswesens an der deutschen Küste"
in Nummer 24 des Jahrgangs 1903 der GrenzSoten.

(Fortsetzung folgt)
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